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        Abb. 1: Storch im Landeanflug auf eine landwirtschaftlich genutzte Wiese, Foto: Christian Zurek  
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Abb. 2: Lage des Planungsraumes. Schraffiert: Vogelschutzgebiet Altneckarschlingen. Schwarz: darin liegendes FFH- und 
Naturschutzgebiet Weschnitzinsel von Lorsch 
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1. Einf¿hrung 

 
Das Vogelschutzgebiet (VSG) ĂHessische Altneckarschlingenñ wurde erstmals mit der 
Verordnung über die NATURA 2000-Gebiete in Hessen vom 16. Januar 2008 (GVBl. I vom 
7.3.2008 S.30) und aktuell mit der Verordnung über die NATURA 2000-Gebiete im 
Regierungsbezirk Darmstadt vom 20. Oktober 2016 (StAnz. Nr. 44, vom 31.10.2016 S.1104 
ff.) als Natura 2000-Gebiet rechtlich gesichert. Weil das VSG sehr groß ist, wurde es in 
mehrere Planungsrªume aufgeteilt. Der Planungsraum ĂAltneckarschlingen, Teil 
Weschnitzinselñ umfasst den südlichsten Teil des Vogelschutzgebietes im Kreis Bergstraße. 
 
Im Planungsraum liegt das Naturschutzgebiet (NSG) Weschnitzinsel von Lorsch, und das 
flächen- und namensgleichen FFH-Gebiet Weschnitzinsel von Lorsch. 
Das NSG Weschnitzinsel von Lorsch wurde im Jahr 1979 unter Schutz gestellt, bedingt 
durch seine ornithologische Bedeutung als wertvoller Lebensraum für seltene Brut- und 
Zugvogelarten sowie als ökologisch und landschaftshistorisch bedeutsames Wiesenareal.  
 
Das Naturschutzgebiet und das flächengleiche FFH-Gebiet sind 199 ha groß. Zusammen mit 
dem überlagernden und angrenzenden Vogelschutzgebiet umfasst der Planungsraum 
insgesamt 323,6 ha. 
 
Die Maßnahmenplanung für das Natura 2000 Gebiet erfolgt aus der Verpflichtung nach 
Artikel 6 der FFH-Richtlinie und Artikel 3 der Vogelschutz-Richtlinie heraus, günstige 
Erhaltungszustände für die Lebensraumtypen des Anhangs I und für die Arten der Anhänge 
II, IV und V der FFH-Richtlinie sowie der Vogelarten nach Anhang I und Artikel 4 Abs. 2 der 
Vogelschutz-Richtlinie dauerhaft zu sichern oder wiederherzustellen. Sofern möglich, sind 
die erforderlichen Maßnahmen zur Erhaltung und Entwicklung der Natura 2000 Gebiete 
freiwillig oder mit vertraglichen Vereinbarungen umzusetzen. 
 
Die folgende Tabelle gibt für das gesamte Vogelschutzgebiet Hessische Altneckarschlingen 
die Ziel-Vogelarten mit ihrem Schutzstatus an. In der rechten Spalte sind die Arten mit einem 
Kreuz markiert, die im Planungsraum Weschnitzinsel vorkommen. 
 

EU-
Code  

Vogelart Kategorie 
Vorkommen 

im 
Planungsraum 

A272 Blaukehlchen (Luscinia svecica) 

Arten nach 
Anhang I der 

Vogelschutzrichtlinie 
-Brutvögel 

(X) 

A229 Eisvogel (Alcedo atthis) X 

A234 Grauspecht (Picus canus)  

A238 Mittelspecht (Dendrocopos medius)  

A338 Neuntöter (Lanius collurio) X 

A081 Rohrweihe (Circus aeruginosus) X 

A074  Rotmilan (Milvus milvus) X 

A073 Schwarzmilan (Milvus migrans) X 

A236 Schwarzspecht (Dryocopus martius)  

A119 Tüpfelsumpfhuhn (Porzana porzana)   

A215 Uhu (Bubo bubo)   

A122 Wachtelkönig (Crex crex) (X) 

A031 Weißstorch (Ciconia ciconia)  X 

A072 Wespenbussard (Pernis apivorus)  

A022 Zwergdommel (Ixobrychus minutus)  (X) 

A121 Zwergsumpfhuhn (Porzana pulsilla)   
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EU-
Code  

Vogelart Kategorie 
Vorkommen 

im 
Planungsraum 

A099 Baumfalke (Falco subbuteo)  

Arten nach 
Artikel 4(2) der 

Vogelschutzrichtlinie 
-Brutvögel 

 

A153 Bekassine (Gallinago gallinago)  X 

A336 Beutelmeise (Remiz pendulinus)  

A275 Braunkehlchen (Saxicola rubetra)  (X) 

A298 Drosselrohrsänger (Acrocephalus arundinaceus)  (X) 

A136 Flussregenpfeifer (Charadrius dubius) X 

A274 Gartenrotschwanz (Phoenicurus phoenicurus)  

A383 Grauammer (Emberiza calandra) X 

A043 Graugans (Anser anser) X 

A028 Graureiher (Ardea cinerea) X 

A160 Großer Brachvogel (Numenius arquata)  (X) 

A005 Haubentaucher (Podiceps cristatus)   

A142 Kiebitz (Vanellus vanellus) X 

A055 Knäkente (Anas querquedula)  

A052 Krickente (Anas crecca)   

A179 Lachmöwe (Larus ridibundus)  

A061 Reiherente (Aythya fuligula)   

A295 Schilfrohrsänger (Acrocephalus schoenobaenus)  (X) 

A276 Schwarzkehlchen (Saxicola torquata) X 

A249 Uferschwalbe (Riparia riparia)  

A113 Wachtel (Coturnix coturnix)  X 

A118 Wasserralle (Rallus aquaticus)  (X) 

A257 Wiesenpieper (Anthus pratensis)  (X) 

A004 Zwergtaucher (Tachybaptus ruficollis)  X 

A166 Bruchwasserläufer (Tringa glareola)  

Arten nach Anhang I 
der 

Vogelschutzrichtlinie 
-Zug- und Rastvögel 

X 

A140 Goldregenpfeifer (Pluvialis apricaria)  X 

A151 Kampfläufer (Philomachus pugnax)  X 

A082 Kornweihe (Circus cyaneus)  X 

A127 Kranich (Grus grus)  X 

A023 Nachtreiher (Nycticorax nycticorax)   

A030 Schwarzstorch (Ciconia nigra)  X 

A027 Silberreiher (Egretta alba)  X 

A194 Trauerseeschwalbe (Chlidonias niger)   

A031 Weißstorch (Ciconia ciconia)  X 

A149 Alpenstrandläufer (Calidris alpina)  

Arten nach Artikel 4(2) der 
Vogelschutzrichtlinie 
-Zug- und Rastvögel 

X 

A153 Bekassine (Gallinago gallinago) X 

A161 Dunkler Wasserläufer (Tringa erythropus)   

A136 Flussregenpfeifer (Charadrius dubius)  X 

A168 Flussuferläufer (Actitis hypoleucos) X 

A043 Graugans (Anser anser) X 

A028 Graureiher (Ardea cinerea)  X 

A160 Großer Brachvogel (Numenius arquata)  X 



7 

 

EU-
Code  

Vogelart Kategorie 
Vorkommen 

im 
Planungsraum 

A164 Grünschenkel (Tringa nebularia)  X 

A005 Haubentaucher (Podiceps cristatus)   

A142 Kiebitz (Vanellus vanellus)  X 

A055 Knäkente (Anas querquedula)  X 

A052 Krickente (Anas crecca)  X 

A056 Löffelente (Anas clypeata)  X 

A050 Pfeifente (Anas penelope)  X 

A061 Reiherente (Aythya fuligula)  X 

A162 Rotschenkel (Tringa totanus)  X 

A051 Schnatterente (Anas strepera)  X 

A008 Schwarzhalstaucher (Podiceps nigricollis)  

A147 Sichelstrandläufer (Calidris ferruginea)   

A054 Spießente (Anas acuta)  X 

A059 Tafelente (Aythya ferina)  X 

A146 Temminckstrandläufer (Calidris temminckii)   

A156 Uferschnepfe (Limosa limosa)  X 

A165 Waldwasserläufer (Tringa ochropus)  X 

A152 Zwergschnepfe (Lymnocryptes minimus)   

A004 Zwergtaucher (Tachybaptus ruficollis)  X 

Tab. 1: Schutzgüter des VSG ĂHessische Altneckarschlingenñ. Das Vorkommen im Planungsraum 
Weschnitzinsel wurde anhand aktueller Einschätzungen von Dr. Josef Kreuziger (2023), den Aussagen 
der Vogel-GDE (2007) sowie den SPA-Monitoringberichten (KREUZIGER & WERNER 2016) & KREUZIGER (2020) 
abgeleitet. (X)= derzeit keine Nachweise dieser Arten im VSG-Hessische Altneckarschlingen, Teil 
Weschnitzinsel (SPA-Monitoring 2020) 

 
 
Weitere wichtige Brutvogelarten im Gebiet sind Rohrammer und Teichrohrsänger. Sie zählen 
zwar nicht zu den Erhaltungszielen, die in der Natura 2000-Verordnung genannt sind, 
werden jedoch bei der Entwicklung der Maßnahmen mitberücksichtigt. 
 
Die Sumpfohreule wurde nach der Weschnitz-Renaturierung mindestens einmal im Gebiet 
nachgewiesen; auch sie ist kein Erhaltungsziel. Da sie offene Landschaften besiedelt, die mit 
Röhrichten durchsetzt sind, dienen die in diesem Plan vorgesehenen Maßnahmen auch 
dieser Vogelart. 
 
Der vorliegende Bewirtschaftungsplan enthält naturschutzfachliche Maßnahmen für die 
Vogelarten, die im Planungsraum Weschnitzinsel vorkommen oder die nach Umsetzung der 
Maßnahmen vorkommen können.  
 
Weiterhin hat der Bewirtschaftungsplan die Verpflichtung, im FFH-Gebiet Weschnitzinsel von 
Lorsch günstige Erhaltungsgrade für die FFH-Lebensraumtypen nach Anhang I der FFH-
Richtlinie dauerhaft zu sichern oder wiederherzustellen. Die folgende Tabelle gibt die FFH-
Lebensraumtypen mit ihrem Schutzstatus wieder, die im FFH-Gebiet Weschnitzinsel von 
Lorsch vorkommen: 
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EU-Code 
Vorkommende FFH-
Lebensraumtypen 

Erhaltungsziel gemäß Natura 2000-
Verordnung vom 20. Oktober 2016 

6510 Artenreiche Flachland-
Mähwiesen 

ja 

3260 Flüsse der montanen Stufe mit 
Vegetation des Ranunculion 
fluitantis und des Callitricho-
Batrachion Nein (Neu entstanden nach 

Flurbereinigung und Weschnitz-
Renaturierung) 

3150 Natürliche eutrophe Seen mit 
einer Vegetation vom Typ Mag-
nopotamion oder Hydrocharition 

6530 Feuchte Hochstaudenfluren 

Tab. 2: FFH-Lebensraumtypen im FFH-Gebiete Weschnitzinsel von Lorsch. Quelle: Hessische Biotop- und 
Lebensraumkartierung 2019, Los 7 ĂHessisches Ried S¿dñ (2019_RIED_S) 

 
Der bisherige Pflegeplan für das NSG und FFH-Gebiet Weschnitzinsel wird in diesen 
Bewirtschaftungsplan übernommen. 
 
Darüber hinaus sind die Schutzziele für die vorkommenden Anhang IV Arten der FFH-
Richtlinie zu berücksichtigen und ï wenn nötig ï Maßnahmen für diese Arten vorzusehen. 
Planungen der Artenhilfskonzepte, die im Vogelschutzgebiet liegen, werden in die 
Maßnahmenplanung eingebunden. Dies gilt insbesondere für Arten, für die ein Arten-
Bewirtschaftungsplan vorliegt.  
 
Soweit gefährdete Arten und Lebensräume, für die das Land Hessen eine besondere 
Verantwortung hat, im Planungsraum vorkommen, werden - in Umsetzung der Hessischen 
Biodiversitätsstrategie - Maßnahmen für diese Arten und Lebensräume in die Planung 
eingestellt.  
 
Fachliche Grundlagen für das Vogelschutzgebiet Hessische Altneckarschlingen bilden das 
Gutachten zur Grunddatenerhebung für das Vogelschutzgebiet "Hessische 
Altneckarschlingenñ von 2007 (GDE Vögel 2007) und die SPA-Monitoring-Berichte aus dem 
Jahr 2016 und 2020, sowie weitere Artgutachten, die dem Literaturverzeichnis entnommen 
werden können. 
Fachliche Grundlagen für das FFH-Gebiet Weschnitzinsel sind die Grunddatenerfassung für 
dieses Gebiet aus dem Jahr 2002 (GDE FFH 2002), und das Monitoring, das im Jahr 2021 
im Auftrag des RP Darmstadt durchgeführt wurde. 
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2. Gebietsbeschreibung  

 
 

2.1. Kurzcharakteristik 

 
Der Planungsraum Weschnitzinsel umfasst einen Teil des Vogelschutzgebietes Hessische 
Altneckarschlingen. Er liegt im Naturraum Hessische Rheinebene in der naturräumlichen 
Obereinheit Oberrheinisches Tiefland (D53) im Neckarried (225.6).  

Die Lebensräume des Vogelschutzgebietes liegen im historischen Neckarverlauf und sind 
durch grundwasserbeeinflusste Feuchtbiotope charakterisiert. 
 
Im Folgenden wird der Planungsraum Weschnitzinsel nach den Einschätzungen der 
Grunddatenerhebung (GDE Vögel 2007) sowie dem SPA-Monitoringberichten von 2016 
(KREUZIGER & WERNER 2017) und 2020 (KREUZIGER 2020) kurz vorgestellt: 
 

Nr. 
Teilgebiete gemäß 
Vogel-GDE 

Dominierende Habitattypen 
(Haupteinheiten), Beschreibung 

Zustand 2016 im Vergleich zu 
2006 

32  Weschnitzinsel  Offenland 

verbessert durch Weschnitz-
renaturierung und Schließung für 
den Besucherverkehr, teils aber 
auch trockener  

Tab. 3: Ausprägung und Veränderung der vogelspezifische Habitate im Planungsraum Weschnitzinsel gemäß 
SPA-Monitoring 2016 
 

 
Abb. 3: Lage des Planungsraums Weschnitzinsel im Vogelschutzgebiet ĂHessische Altneckarschlingenñ: Teilgebiet 
Weschnitzkomplex (32) Teilgebiet Erlache (30) Teilgebiet Tongrubengelände (31). Aus: Grunddatenerhebung für 
das VSG Hessische Altneckarschlingen 2007, Karte der erfassten Teilgebiete 

 

 
Die Weschnitzinsel mit dem umgebenden Vogelschutzgebiet Hessische Altneckarschlingen 
bildet einen letzten Rest des ursprünglich großflächig grünlandgenutzten südlichen 
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Altneckarrieds zwischen Heppenheim und Lorsch. Das Gebiet stellt somit eine große 
zusammenhängende Grünlandzunge zwischen dem Rhein- Main-Gebiet und der Rhein-
Neckar-Region dar.  
 

Geographisch abgrenzbar wird das Gebiet durch drei Hochwasserschutzpolder (siehe Abb. 
6) und einen grünlandgeprägten Streifen, der entlang der Landesgrenze Hessen-Baden-
Württemberg bis an die Autobahn A 5 reicht.  
 

 
Abb. 4: Übersichtskarte des Planungsraumes ĂHessische Altneckarschlingen, Teil Weschnitzinselñ  
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Die vogelspezifischen Habitate im Planungsraum haben sich seit der Grunddatenerfassung 
für das VSG Altneckarschlingen wegen der durchgeführten Flurbereinigung und Weschnitz-
Renaturierung erheblich verändert. Eine aktuelle Erfassung liegt nicht vor, so dass an dieser 
Stelle auf die tabellarische Darstellung der vogelspezifischen Habitate verzichtet werden 
muss. 
 
 

2.2. Zuständigkeiten 

 
Der Planungsraum liegt in den Gemarkungen Lorsch und Heppenheim. Die Steuerung des 
Gebietsmanagements zur Gewährleistung der günstigen Erhaltungsgrade für die 
Lebensraumtypen und Arten nach Anhang I und II der FFH-Richtlinie und der Arten nach 
Anhang I und Artikel 4 Abs. 2 der Vogelschutzrichtlinie erfolgt durch die Obere 
Naturschutzbehörde beim Regierungspräsidium Darmstadt. Das lokale Gebietsmanagement 
mit der Umsetzung der nach diesem Bewirtschaftungsplan vorgeschlagenen Maßnahmen 
erfolgt durch das Betreuungsforstamt Lampertheim im Auftrag des Regierungspräsidiums 
Darmstadt. 
Fachliche und betriebliche Unterstützung leistet zudem der Gewässerverband Bergstraße. 
Für das Management des Gebietes wurde ein Fachbeirat eingerichtet, in welchem die 
örtlichen Vertreter des amtlichen und ehrenamtlichen Naturschutzes, der Landwirtschaft, 
Jagd und Fischerei, die Stadt Lorsch und die Hessische Landgesellschaft als 
Flächeneigentümerin vertreten sind. 
 

2.3. Eigentumsverhältnisse im Planungsraum Weschnitzinsel incl. VSG 

 
Land: 20 %    Kommunen: 20 %    Privat: 60 %     Bund: 0 % , siehe Abb. 5 (Schätzung) 
 

 
Abb. 5: Flächen in Landes- oder kommunalem Eigentum im Bereich des Vogelschutzgebietes (Lila, Violett und 

Braun, Quelle: WRRL-Viewer 4.10.2023) 
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2.4. Nutzungen 

 
Offenland und Hochwasserschutz 
 
Jahrhundertelang wurde der Bereich der Weschnitzniederung aufgrund der hohen 
Grundwasserstände fast ausschließlich als Grünland genutzt. Wasserbauliche Maßnahmen 
zwischen 1930 und 1970 ermöglichten die ackerbauliche Nutzung des ehemaligen 
Auengeländes, die zu gravierenden Veränderungen in diesem Naturraum geführt haben. 
Das heutige Schutzgebiet ist davon weitestgehend verschont geblieben, da der Bereich 

zwischen den beiden 
eingedeichten Weschnitz-Armen 
(ñDie langen Wiesenñ) als 
Retentionsraum bei 
Hochwasser dient.  
 
Obwohl die Wiesenareale des 
Polder 1vOst und Polder 3 West 
auch weiterhin landwirtschaftlich 
genutzt wurden, gab es 
hinsichtlich der 
Bewirtschaftungsintensität 
erhebliche Veränderungen 
innerhalb der letzten Jahre. So 
wurde die intensive 
Grünlandwirtschaft, im Rahmen 
einer Flurneuordnung ab 2014, 
in den Westteil des Gebietes 
verlegt. Dies geschah in 
Vorbereitung einer 
großangelegte 
Renaturierungsmaßnahme in 
den Winterjahren 2017 und 
2018. Bei dieser Maßnahme 
wurden die kanalartigen 
Weschnitzarme, welche 
beiderseits des Schutzgebiets 
verliefen, aus ihrem 
eingedeichten Verlauf 
entlassen, zusammengelegt und 
in ein naturnahes gestaltetes 
Gewässerbett durch den Polder 
1 Ost, auf einer Länge von 2,6 
km, geführt.  
 
 

Abb. 6: Lage der drei Hochwasser-Polder im Planungsraum 

 
 
Im Polder 1 Ost ging das dominierende Intensivgrünland zu Gunsten von extensivem 
Frischgrünland, strukturreichen Feuchtgrünlandkomplexen und einem strukturreichen 
Fließgewässer mit vielfältigen Uferrandstrukturen zurück. Darüber hinaus wurden die bereits 
vor der Renaturierung bestehenden Flutmulden und trockenen Sandrücken nach Norden und 
Süden erweitert und weitere Klein- und Kleinstgewässer angelegt. Gestützt durch diese 2017 
durchgeführten Maßnahmen sowie freiwilligen HALM-Verträgen und der Neuverpachtung 
von Grünlandflächen unter naturschutzfachlichen Auflagen erhöhte sich der Anteil an 






























































































































